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Einleitung

Die Sicherheit des internationalen Zivilluftverkehrs stellt seit jeher ein gemein-
sames Anliegen der Staatengemeinschaft dar.1 In einer globalisierten Welt hat 
jeder Angriff auf die Zivilluftfahrt nicht nur immense wirtschaftliche Folgen, 
sondern ist aufgrund des Ausmaßes und der Medienwirksamkeit des im Un-
glücksfall entstehenden Schadens geeignet das Vertrauen in die Sicherheit des 
Luftverkehrs nachhaltig zu erschüttern.2 Auch kommt zivilen Luftfahrzeugen – 
als Verkörperung der Staaten – ein großer symbolischer Stellenwert zu, so dass 
mit einem Angriff auf ein Luftfahrzeug ein Angriff auf den dahinterstehenden 
Staat einhergeht.3 Trotz ihrer statistisch gesehen positiven Sicherheitsbilanz4 ist 
die Zivilluftfahrt daher bereits seit Beginn ihrer Erfolgsgeschichte ein beliebtes 
Angriffsziel.5 Terror, Kriege und bewaffnete Konflikte, wie derzeit insbesondere 
im Kaukasus, im Nahen Osten und in Nordafrika zu beobachten, stellen die Luft-
sicherheit immer wieder vor neue Herausforderungen.

1 Faust/Leininger, in: Hobe/von Ruckteschell, Kölner Kompendium, Bd.  2, Teil II A, Rn.  5; 
Huang, Aviation Safety, S.  1. Das Passagieraufkommen lag vor der Coronapandemie bei circa 
vier Milliarden Personen, also etwa der Hälfte der Weltbevölkerung, pro Jahr und sollte sich 
Prognosen zufolge bis 2037 verdoppeln, siehe IATA Annual Review 2019, S.  12. Zu den Aus-
wirkungen der Pandemie auf die Luftfahrtindustrie siehe IATA Annual Review 2020. Beide 
Berichte sind abrufbar unter: https://www.iata.org/en/publications/annual-review/ [zuletzt auf-
gerufen am 26.1.2023].

2 Huang, Aviation Safety, S.  15 f.; Jaffe, Airspace Closure, S.  201 f.; Richter, Luftsicherheit, 
S.  18 ff.; Schäffer, Schutz des zivilen Luftverkehrs vor Terrorismus, S.  26 f. m. w. N.

3 Havel/Sanchez, Internat. Aviation Law, S.  174. Adediran, Issues in Aviation L. & Pol., 
2015, 313 (318) sieht in einem Angriff auf ein ziviles Luftfahrzeug einen Verstoß gegen das 
Gewaltverbot aus Art.  2 Abs.  4 VN-Charta.

4 Die Zahl der Flugunfälle ist im Verhältnis zum Flugaufkommen statistisch gesehen ge-
ring. So kam es im Jahr 2014, das aufgrund des Abschusses von Malaysia Airlines Flug MH17 
sowie des Verschwindens von Flug MH370 als „schwarzes Jahr der Luftfahrt“ gilt, zu sieben 
tödlichen Unfällen bei etwa 33 Millionen Passagierflügen weltweit, siehe ICAO Safety Report 
2015, abrufbar unter: http://www.icao.int/safety/Documents/ICAO_Safety_Report_2015_
Web.pdf, S.  5, 9 [zuletzt aufgerufen am 26.1.2023].

5 Siehe Choi, Aviation Terrorism, S.  3 ff., 177 f., 199 ff.

https://www.iata.org/en/publications/annual-review/
http://www.icao.int/safety/Documents/ICAO_Safety_Report_2015_Web.pdf
http://www.icao.int/safety/Documents/ICAO_Safety_Report_2015_Web.pdf


2 Einleitung

Kam es in den 1960er und 70er Jahren überwiegend zu Flugzeugentführun-
gen6 und ab den 80er Jahren vermehrt zu Sprengstoffanschlägen, rückt heute die 
Problematik des Abschusses ziviler Luftfahrzeuge in den Fokus der Betrach-
tung.7 Aufgrund der fortschreitenden Entwicklung und Verbreitung moderner, 
leichter Waffensysteme können Konflikte schnell auf den Luftraum ausgeweitet 
werden.8 Hierbei stellen insbesondere sog. MANPADS (Man Portable Air De-
fense System) eine große Bedrohung für den Luftverkehr dar.9 Die tragbaren Bo-
den-Luft-Raketen können je nach Modell Höhen von bis zu 7000 m erreichen10 
und bergen insofern ein großes Gefährdungspotenzial für zivile Luftfahrzeuge 
auf niedriger Flughöhe, insbesondere bei Start und Landung.11 Leistungsstärkere 
Raketen, wie z. B. Buk-Systeme, können zivile Luftfahrzeuge sogar auf gewöhn-
licher Flughöhe, also auf Höhen von 10000 m oder mehr, erfassen.12 Im Rahmen 
der heute überwiegend asymmetrischen Konfliktführung13 kommt erschwerend 
hinzu, dass weder die Intentionen der Konfliktparteien mit Sicherheit festzustel-
len sind, noch eindeutig ist, über welche Waffen und technischen Möglichkeiten 
sie verfügen. Obgleich diese Situation eine große Gefahr für die Sicherheit der 
zivilen Luftfahrt über sog. Konfliktzonen14 begründet, werden letztere weiterhin 
tagtäglich überflogen.

Welch gravierende Folgen dies haben kann, wurde durch den Abschuss des 
Fluges MH1715 über der Ostukraine im Juli 2014 in das Bewusstsein der Öffent-
lichkeit gerufen. Der Abschuss verdeutlichte, dass bewaffnete Konflikte auf dem 

6 Dazu McWhinney, in: FS-Doehring, S.  568 ff.
7 Choi, Aviation Terrorism, S.  3 ff., 177 f., 199 ff.; für einen Überblick über bisherige Ab-

schüsse siehe Abeyratne, Air & Space L., 2014, 329 (329 ff.).
8 Choi, Aviation Terrorism, S.  142 ff.
9 Jaffe, Airspace Closure, S.  206 ff.; Kaiser, Air & Space L., 2010, 45 (45 ff.); näher dazu 

Schroeder, SIPRI Yearbook, 2007, 623 (623 ff.).
10 Australian Government, Department of Foreign Affairs and Trade, Man-Portable Air De-

fence Systems (MANPADS) Countering the Terrorist Threat, Commonwealth of Australia, 
June 2008, S.  5, abrufbar unter: https://www.dfat.gov.au/sites/default/files/MANPADS_coun-
tering_terrorist_threat.pdf [zuletzt aufgerufen am 26.1.2023].

11 Kaiser, Air & Space L., 2010, 45 (46); Milde, Internat. Air Law, S.  273.
12 Das Raketensystem Buk (russisch für „Buche“) besteht aus einem Verbund mehrerer 

Fahrzeuge. Es handelt sich um eine mobile Mittelstrecken-Flugabwehrrakete, die mit radarge-
stützter Zielerfassung arbeitet und Höhen von bis zu 24 km erreichen kann, siehe dazu Dutch 
Safety Board, Crash of Malaysia Airlines flight MH17, Hrabove, Ukraine, 17 July 2014, The 
Hague, 2015 (nachfolgend: DSB-Abschlussbericht), S.  132 ff., abrufbar unter: https://www.
onderzoeksraad.nl/en/page/3546/crash-mh17-17-july-2014 [zuletzt aufgerufen am 26.1.2023]. 

13 Siehe dazu Hobe, in: Heintze/Ipsen, Bewaffnete Konflikte, S.  69 ff.; ders., in: BerDGVR 
2010, S.  41 ff.; Schmidt, Das humanitäre Völkerrecht in modernen asymmetrischen Konflikten, 
S.  27 ff.

14 Zum Begriff der Konfliktzone siehe sogleich Teil 1 A. I., S.  7 ff.
15 Der Ausdruck Flug MH17 wird im Folgenden zur Umschreibung der Malaysia Airlines 

https://www.dfat.gov.au/sites/default/files/MANPADS_countering_terrorist_threat.pdf
https://www.dfat.gov.au/sites/default/files/MANPADS_countering_terrorist_threat.pdf
https://www.onderzoeksraad.nl/en/page/3546/crash-mh17-17-july-2014
https://www.onderzoeksraad.nl/en/page/3546/crash-mh17-17-july-2014


3Einleitung

Boden eine ernstzunehmende Gefahr für den zivilen Luftverkehr darstellen, und 
brachte das bis dahin herrschende Gefühl relativer Sicherheit in gewöhnlicher 
Flughöhe ins Wanken. Wie schnell sich Konfliktsituationen auf den Luftraum 
auswirken können, bestätigte auch der Fall des am 8. Januar 2020 kurz nach dem 
Start in Teheran abgestürzten Passagierflugzeugs PS752 der Ukrainian Internati-
onal Airlines. Der Absturz ereignete sich nur wenige Tage nachdem der Iran – in 
Reaktion auf die gezielte Tötung des iranischen Generals Soleimani durch einen 
Drohnenangriff der Vereinten Staaten – zwei US-Stützpunkte im Irak angegriffen 
hatte. Nachdem zunächst auf technische Ursachen hingewiesen wurde, räumte 
das iranische Militär später ein, dass das Flugzeug aufgrund eines menschlichen 
Fehlers für einen Marschflugkörper gehalten und mit einer Kurzstreckenrakete 
abgeschossen worden sei.16 Ferner wurde am 24. Juli 2020 ein iranisches Passa-
gierflugzeug der Mahan Air auf dem Weg nach Beirut im syrischen Luftraum von 
zwei Kampfjets bedroht und zum Sinkflug gedrängt, wobei mehrere Fluggäste 
verletzt wurden.17 Das Flugzeug konnte zwar sicher landen, doch zeigt auch die-
ser Vorfall, dass sich Konfliktsituationen ohne Weiteres auf die zivile Luftfahrt 
auswirken können. 

Es stellt sich somit die Frage, wie der Verwirklichung von Gefahren, die von 
Konfliktzonen für den Luftverkehr ausgehen, rechtlich vorgebeugt werden kann. 
Denkbar ist zunächst die Annahme einer Verpflichtung des Eintragungsstaates,18 
seinen Luftfahrzeugunternehmen den Überflug bestimmter Gebiete zu untersa-
gen. Diese Lösung hat jedoch den Nachteil, dass sie nur dem Schutz der Besat-
zungsmitglieder sowie der Fluggäste eben dieses Luftfahrzeugunternehmens 
dient. Auch haben die Staaten unterschiedliche Informationen zur Sicherheitsla-
ge in Krisengebieten, so dass sie auf dieselbe Bedrohungslage unterschiedlich 
reagieren. Ein weiter reichendes, einheitliches und globales Schutzniveau aller 

Boeing 777-200 mit der Registrierungsnummer 9M-MRD und der Flugnummer MH17 ge-
nutzt.

16 Siehe dazu FAZ v. 11.1.2020, Nach Flugzeugabschuss, Iran bittet Ukraine um Entschul-
digung, abrufbar unter: https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/gestaendnis-irans-zu-flug 
zeugabschuss-kiew-will-entschaedigung-16575855.html [zuletzt aufgerufen am 26.1.2023].

17 Dabei hieß es zunächst, es handele sich um zwei israelische Kampfjets. Stunden später 
teilten Sprecher des US-Militärs aber mit, es habe sich um eine US-amerikanische F15 gehal-
ten, die das Flugzeug aus sicherer Entfernung einer üblichen militärischen Identifizierung un-
terzogen habe, siehe Zeit Online v. 24.7.2020, Passagiermaschine über Syrien von Kampfflug-
zeugen bedroht, abrufbar unter: https://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2020-07/iran- 
israel-kampfflugzeug-syrien-luftraum [zuletzt aufgerufen am 26.1.2023].

18 Als Eintragungsstaat gilt der Staat, in dessen Luftfahrzeugregister das Luftfahrzeug ein-
getragen ist, vgl. Art.  17 des Chicagoer Abkommens über die Internationale Zivilluftfahrt vom 
7. Dezember 1944, BGBl. 1956 II, S.  411 (nachfolgend: CA); §  2 Flugunfall-Untersuchungs-
Ge setz vom 26. August 1998, BGBl. 1998 I, S.  2470.

https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/gestaendnis-irans-zu-flugzeugabschuss-kiew-will-entschaedigung-16575855.html
https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/gestaendnis-irans-zu-flugzeugabschuss-kiew-will-entschaedigung-16575855.html
https://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2020-07/iran-israel-kampfflugzeug-syrien-luftraum
https://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2020-07/iran-israel-kampfflugzeug-syrien-luftraum
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Reisenden kann somit nur erreicht werden, wenn der von der Krise betroffene 
Staat selbst Maßnahmen ergreift. Insoweit könnte der Staat zum Schutz des zivi-
len Luftverkehrs und letztlich zum Schutz der davon betroffenen Personen dazu 
verpflichtet sein, seinen Luftraum für Passagierflugzeuge ganz oder teilweise zu 
schließen.19 Durch die Errichtung eines solchen sog. Luftsperrgebiets wird der 
Luftraum vorübergehend oder dauerhaft für den Luftverkehr gesperrt, so dass in 
dem betroffenen Luftraum kein ziviler Flugverkehr mehr stattfinden darf.20 Der 
zivile Luftverkehr ist dann effektiv geschützt, da eine Berührung mit militäri-
schen bzw. kämpferischen Aktivitäten nicht mehr möglich ist. Eine derartige 
Luftraumsperrung erfolgte zuletzt im Zusammenhang mit den sich im Februar 
2019 intensivierenden, militärischen Auseinandersetzungen um die Souveränität 
über die umstrittene Region Kashmir im Grenzgebiet zwischen Pakistan und In-
dien. Nach dem Abschuss zweier indischer Militärflugzeuge im pakistanischen 
Luftraum über der betroffenen Region zog Pakistan am 27. Februar 2019 die 
Konsequenzen und sperrte seinen Luftraum unter Berufung auf Sicherheitsbe-
denken für die zivile Luftfahrt.21 Mit Blick auf diese Sperrung untersagte auch 
das benachbarte Afghanistan zunächst jeglichen Überflug über seinen Luftraum.22 
Obgleich die tatsächliche Motivation, welche die Staaten zur Sperrung der 
Lufträume bewegte, nicht mit Sicherheit zu bestimmen ist, zeigt dieses Beispiel, 
dass sich die Staaten bewusst sind, dass derjenige, der die Souveränität über den 
Luftraum beansprucht, für dessen Sperrung zuständig ist. Die Staaten erkennen 
somit an, dass die Verantwortlichkeit für die Sicherheit des Luftraums bei ihnen 
liegt. 

Ob der Souverän aber nicht bloß zuständig, sondern auch völkerrechtlich dazu 
verpflichtet ist, seinen Luftraum über Konfliktzonen unter gewissen Umständen 
zu sperren, bedarf einer eingehenden Untersuchung. Diese soll hier anlässlich 

19 So insbesondere Giemulla/Kortas, ZLW, 2015, 431 (431 ff.); Hobe, in: Mendes de Leon/
Buissing, Evolution of Aerial Sovereignty, S.  43; ders., in: FS-Dicke, S.  414; Kaiser, Air & 
Space L., 2015, 107 (117 f.). Siehe auch Lampert/Latiff/Hepher, Why the Ukrainian plane trag-
edy is unlikely to lead to global airspace rules, Reuters, 14.1.2020, abrufbar unter: https://www.
reuters.com/article/us-iran-crash-aviation-safety-analysis-idUSKBN1ZD2DH [zuletzt aufge-
rufen am 26.1.2023], die kritisieren: „[A] century of international air travel has yielded no  
international agreement on how or when to close airspace.“

20 Dazu: Uhl, in: Hobe/von Ruckteschell, Kölner Kompendium, Bd.  1, Teil II B, Rn.  56.
21 NOTAM A0200/19, abrufbar unter: https://www.caapakistan.com.pk/upload/Notams/

A0200-19.TXT [zuletzt aufgerufen am 26.1.2023]. Sämtliche Luftraumrestriktionen wurden 
am 15.7.2019 aufgehoben, siehe NOTAM A0710/19, abrufbar unter: https://www.caapakistan.
com.pk/upload/Notams/A0710-19.txt [zuletzt aufgerufen am 26.1.2023]. Näher zum Ganzen: 
Teil 3 C. III. 3. d) aa) (4), S.  170 f.

22 NOTAM G0440/19, siehe auch das Update durch NOTAM G0446/19, abrufbar unter: 
https://www.flightradar24.com/blog/tensions-between-india-and-pakistan-affect-air-traffic/ 
[zuletzt aufgerufen am 26.1.2023].

https://www.reuters.com/article/us-iran-crash-aviation-safety-analysis-idUSKBN1ZD2DH
https://www.reuters.com/article/us-iran-crash-aviation-safety-analysis-idUSKBN1ZD2DH
https://www.caapakistan.com.pk/upload/Notams/A0200-19.TXT
https://www.caapakistan.com.pk/upload/Notams/A0200-19.TXT
https://www.caapakistan.com.pk/upload/Notams/A0710-19.txt
https://www.caapakistan.com.pk/upload/Notams/A0710-19.txt
https://www.flightradar24.com/blog/tensions-between-india-and-pakistan-affect-air-traffic/
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des Abschusses von Flug MH17 erfolgen, wobei die Ausführungen sinngemäß 
für alle Konfliktzonen gelten. Dazu wird zunächst der Abschuss von Flug MH17 
im Zuge des Ukrainekonflikts erläutert und offengelegt, dass das derzeitige Sys-
tem einen nur unzureichenden Schutz vor den Gefahren des Überflugs von Kon-
fliktzonen bietet (Teil 1). In einem zweiten Teil wird aufgezeigt, dass es sich bei 
der Sperrpflicht um eine staatliche Schutzpflicht handelt und dass derartige 
Pflichten völkerrechtlich in den verschiedensten Bereichen anerkannt sind. Die 
Entwicklung des Völkerrechts vom Koordinationsrecht zum Kooperationsrecht 
mit tiefgreifenden Rechtspflichten gegenüber anderen Teilnehmern der Staaten-
gemeinschaft belegt eine Veränderung des Souveränitätsverständnisses, dem 
eine Verantwortungskomponente nicht mehr abzusprechen ist (Teil 2). Aufbau-
end auf diesem Prinzip der souveränen Verantwortung wird sodann dargelegt, 
dass das Völkerrecht die Staaten de lege lata dazu verpflichtet, ihren Luftraum 
über Konfliktzonen zu sperren, sofern diese eine Gefahr für den zivilen Luftver-
kehr begründen. Dazu wird zunächst das internationale Luftrecht erörtert (Teil 3), 
bevor auf sonstige Rechtsquellen eingegangen wird (Teil 4). Kommen die Staa-
ten ihrer Sperrpflicht nicht nach, verhalten sie sich völkerrechtswidrig und haften 
daher – wie am Beispiel des Abschusses von Flug MH17 aufgezeigt wird – nach 
den Grundsätzen der Staatenverantwortlichkeit (Teil 5). 





Teil 1

Anlass der Untersuchung:  
Der Abschuss von Flug MH17 im Zuge  

des Ukrainekonflikts

Anhand des Abschusses von Flug MH17 über der Ostukraine, der die Gefahren 
des Überflugs von sog. Konfliktzonen auf tragische Weise illustrierte, wird im 
Folgenden zunächst erörtert, was unter dem Begriff der Konfliktzone zu verste-
hen ist. Nach einer kritischen Darstellung des faktischen Hergangs auf Basis des 
Abschlussberichts des Dutch Safety Board (DSB) wird sodann aufgezeigt, dass 
der Abschuss sich als Folge eines bisher unzureichenden Schutzsystems darstellt 
und das Erfordernis einer Pflicht zur Luftraumsperrung in bestimmten Fällen 
offenbart.

A. Der Osten der Ukraine als sog. Konfliktzone

Aus den Begriffsteilen Konflikt und Zone wird ersichtlich, dass es sich bei einer 
Konfliktzone um ein bestimmtes Gebiet handelt, auf dem ein Konflikt herrscht. 
Entsprechend wird nachfolgend näher auf den Begriff des Konflikts eingegan-
gen, bevor die geographischen und temporären Grenzen der Konfliktzone aufge-
zeigt werden und eine Anwendung auf den Fall der Ostukraine erfolgt.

I. Der bewaffnete Konflikt als Ausgangspunkt

Aufgrund der Vielschichtigkeit des Konfliktbegriffs, welcher in verschiedenen 
Lebensbereichen und Ebenen auftaucht, ist eine verbindliche, allgemeingültige 
Definition nicht zu erreichen.1 Vielmehr ist stets für den konkreten Zusammen-
hang zu erläutern, was der Begriff beinhaltet. Für inner-, zwischenstaatliche so-
wie globale Konflikte unterschiedet das Heidelberger Institut für Internationale 

1 Ein Konsens lässt sich allenfalls in Bezug auf gemeinsame Grundpfeiler eines jeden Kon-
flikts erreichen, vgl. das sog. „Konfliktdreieck“ aus Verhalten, widerstreitenden Interessen und 
rechtfertigenden Annahmen der Konfliktparteien in Galtung, Frieden mit friedlichen Mitteln, 
S.  136.
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Konfliktforschung (HIIK) auf einer Fünf-Stufen-Skala zwischen non-violent 
conflicts (dispute und non-violent crisis) und violent conflicts (violent crisis, lim-
ited war und war). Die Einordnung in eine dieser Kategorien richtet sich nach 
der Intensität des Konflikts, wobei auf die genutzten Waffen, die beteiligten Per-
sonen, die Opferzahl, das Ausmaß der Zerstörung sowie die Anzahl der Vertrie-
benen abgestellt wird.2 

Festzuhalten ist, dass für die hier in Frage stehende Problematik der Luft-
raumsperrung nicht jede Art von Konfliktsituation ausreichend sein kann.3 Der 
Konflikt muss sich vielmehr so zugespitzt haben, dass er eine tatsächliche Bedro-
hung für die Luftsicherheit darstellt. Ausgangspunkt ist demnach das Vorliegen 
eines bewaffneten Konflikts, in Worten des HIIK also zumindest ein violent con-
flict.

Ähnliches sieht nunmehr das Risk Assessment Manual for Civil Aircraft Oper-
ations Over or Near Conflict Zones vor. Das rechtlich unverbindliche Hand-
buch,4 welches infolge des Abschusses von Flug MH17 von der internationalen 
Zivilluftfahrtorganisation (International Civil Aviation Organization, ICAO) er-
arbeitet wurde, definiert den Begriff der conflict zone als: 

„[a]irspace over areas where armed conflict is occurring or is likely to occur between milita-
rized parties, [including] airspace over areas where such parties are in a heightened state of 
military alert or tension, which might endanger civil aircraft.“5

Danach umfasst der Begriff den Luftraum über Gebieten, in denen bewaffnete 
Konflikte stattfinden oder wahrscheinlich sind. Ausreichend ist dabei ein Zu-
stand der militärischen Alarmbereitschaft oder Spannung, also eine Situation, die 
jederzeit in eine Gefahr für die zivile Luftfahrt umschlagen könnte. Auffällig ist, 
dass die Definition vom Luftraum selbst als Konfliktzone ausgeht. Näherliegend 
scheint es allerdings, den Boden, auf dem sich der Konflikt tatsächlich abspielt, 
als Konfliktzone anzusehen und zu prüfen, ob diese sich auf die Sicherheit im 

2 Heidelberger Institut für Internationale Konfliktforschung, Conflict Barometer 2014 
(nachfolgend: Konfliktbarometer 2014), abrufbar unter: https://hiik.de/konfliktbarometer/bis 
herige-ausgaben [zuletzt aufgerufen am 25.1.2023], S.  8 ff.

3 Knittlmayer, ZLW, 2016, 44 (46).
4 Die ICAO-Manuals gehören zum sog. Guidance Material der Organisation, dessen fehlen-

de rechtliche Bindungswirkung auch die ICAO anerkennt, siehe dazu Huang, Aviation Safety, 
S.  63. Zur Funktion der Manuals siehe ICAO Doc 7231, ICAO Publications Regulations, 
15.  Aufl. 2020, Art.  III Nr.  3 lit.  c), wonach sie „guidance and information concerning selected 
aspects of aeronautical activity or facilitating the uniform application of international Stand-
ards and Recommended Practices“ bieten. 

5 ICAO Doc 10084, Risk Assessment Manual for Civil Aircraft Operations Over or Near 
Conflict Zones, 2.  Aufl. 2018 (nachfolgend: ICAO Doc 10084, Risk Assessment Manual),  
S.  xiii.

https://hiik.de/konfliktbarometer/bisherige-ausgaben
https://hiik.de/konfliktbarometer/bisherige-ausgaben


9A. Der Osten der Ukraine als sog. Konfliktzone

staatlichen Luftraum auswirkt. Entscheidend ist somit zunächst die Frage, ob ein 
bewaffneter Konflikt gegeben ist. 

1. Der bewaffnete Konflikt als Begriff des humanitären Völkerrechts

Der Begriff des bewaffneten Konflikts, der den Ausgangspunkt für die Beurtei-
lung des Vorliegens einer Konfliktzone darstellt, findet überwiegend im humani-
tären Völkerrecht Anwendung. Die dafür maßgeblichen vier Genfer Abkommen 
vom 12. August 1949 (GA I–IV)6 legen in ihrem jeweiligen Art.  2 fest, dass sie 
„in allen Fällen eines erklärten Krieges oder jedes anderen bewaffneten Konflikts 
[anwendbar sind], der zwischen zwei oder mehreren der Hohen Vertragsparteien 
entsteht“. Auf das Bestehen einer Kriegserklärung oder die Anerkennung eines 
Kriegszustandes kommt es nicht an.7 Vielmehr ist der Kriegsbegriff weitgehend 
durch den Begriff des bewaffneten Konflikts abgelöst.8 Unerheblich ist nach 
Art.  2 GA I–IV auch, ob der Kriegszustand von den Parteien anerkannt wird oder 
nicht. Das Vorliegen eines bewaffneten Konflikts ist nicht aus der Sicht der Par-
teien, sondern objektiv und anhand der Faktenlage zu beurteilen.9 Maßgeblich ist 
somit, dass nach den tatsächlichen Gegebenheiten, de facto, ein bewaffneter 
Konflikt vorliegt. Wann dies der Fall ist, wird in keinem Vertragswerk definiert.10 
In der völkerrechtlichen Praxis hat sich jedoch ein gewisses gemeinsames Ver-
ständnis etabliert.11 

Eine bis heute richtungsweisende Definition des bewaffneten Konflikts erfolg-
te im Jahre 1995 durch den Internationalen Strafgerichtshof für das ehemalige 
Jugoslawien (JStGH). In seiner Entscheidung über die Rechtsprechungszustän-

6 Genfer Abkommen vom 12. August 1949 zur Verbesserung des Loses der Verwundeten 
und Kranken der Streitkräfte im Felde (GA I); Genfer Abkommen vom 12. August 1949 zur 
Verbesserung des Loses der Verwundeten, Kranken und Schiffbrüchigen der Streitkräfte zur 
See (GA II); Genfer Abkommen vom 12. August 1949 über die Behandlung von Kriegsgefan-
genen (GA III); Genfer Abkommen vom 12. August 1949 zum Schutze von Zivilpersonen in 
Kriegszeiten (GA IV), abgedruckt in: BGBl. 1954 II, S.  783 ff.

7 Ferraro/Cameron, in: ICRC Commentary 2016, GC I, Art.  2, Rn.  210 ff.; Hobe, Völker-
recht, S.  469.

8 Zur geringen Bedeutung des Kriegsbegriffs im internationalen Recht siehe Greenwood, 
ICLQ, 1987, 283 (283, 296 ff.); Ipsen, in: FS-Menzel, S.  420 ff.; Lauterpacht, Proc. Am. Soc. 
Internat. Law, 1968, 58 (58 ff.).

9 Ferraro/Cameron, in: ICRC Commentary 2016, GC I, Art.  2, Rn.  210 ff. m. w. N.
10 Ambos, in: MüKo StGB, Bd.  9, Vorb. zu §  8 VStGB, Rn.  21 m.w.N; Balendra, Cardozo 

L. Rev., 2008, 2461 (2468 f.); Heinsch, Int’l L. Stud., 2015, 323 (331); Müssig/Meyer, in: 
FS-Puppe, S.  1512. 

11 ILA, Use of Force Committee, The Hague Conference 2010, Final Report on the Mean-
ing of Armed Conflict in International Law (nachfolgend: ILA-Report 2010), S.  1, abrufbar 
unter: https://www.ila-hq.org/en_GB/committees/use-of-force [zuletzt aufgerufen am 
26.1.2023].

https://www.ila-hq.org/en_GB/committees/use-of-force
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digkeit befand die Berufungskammer im Fall Prosecutor v. Tadić, dass ein sog. 
armed conflict vorliegt, „whenever there is a resort to armed force between states 
or protracted armed violence between governmental authorities and organized 
armed groups or between such groups within a state“.12 Diese Tadić-Definition, 
die heute allgemein als „authorative“13 anerkannt ist, brachte den vorherrschen-
den Meinungsstand zum bewaffneten Konflikt präzise auf den Punkt.14 In Ab-
grenzung zu bloßen Tumulten und Aufständen15 erfordert das Vorliegen eines 
nicht-internationalen bewaffneten Konflikts danach eine hinreichende Intensität 
der Kampfhandlugen und Organisation der Konfliktparteien.16 Dabei kann eine 
bloß kurze Konfliktdauer durch die besondere Intensität und Schwere der Verlet-
zungen ausgeglichen werden, so dass dem Kriterium der protracted Gewalt nur 
Indizwirkung zukommt.17 Internationale Konflikte zeichnen sich durch den Ein-
satz von Streitkräften aus, ohne dass es auf eine bestimmte Dauer oder ein be-
stimmtes Gewaltmaß ankäme.18 

12 JStGH, Prosecutor v. Tadić, Decision on the Defence Motion for Interlocutory Appeal on 
Jurisdiction, 2.10.1995, IT-94-I-I, para.  70 (nachfolgend: JStGH, Tadić, 2.10.1995).

13 Sivakumaran, Non-International Armed Conflict, S.  155.
14 Darcy, Judges, Law and War, S.  105; Sivakumaran, Non-International Armed Conflict, 

S.  164.
15 Siehe Art.  1 Abs.  2 Zusatzprotokoll zu den Genfer Abkommen vom 12. August 1949 über 

den Schutz der Opfer nicht internationaler bewaffneter Konflikte (Protokol II) vom 8. Juni 
1977, BGBl. 1990 II, S.  1637.

16 So auch schon Pictet, ICRC Commentary GC I, S.  49 f., mit Hinweis auf das Final Re-
cord of the Diplomatic Conference of Geneva, 1949, Vol. II-B, S.  121. Siehe auch RStGH, 
Prosecutor v. Akayesu, Judgement, 2.9.1998, ICTR-96-4-T, para.  621; Prosecutor v. Musema, 
Judgement, 27.1.2000, ICTR-96-13-A, para.  250 f.; JStGH, Prosecutor v. Fatmir Limaj et al., 
Judgement, 30.11.2005, IT-03-66-T, para.  90 ff.; Prosecutor v. Haradinaj et al., Judgement, 
3.4.2008, para.  38 ff.; SGSL, Prosecutor v. Fofana and Kondewa, Judgement, 2.8.2007, SCSL-
04-14-T, para.  124; IStGH, Prosecutor v. Lubanga Dyilo, Decision on the Confirmation of 
Charges, 29.1.2007, ICC-01-04-01/06, para.  233; IKRK, How is the Term „Armed Conflict“ 
Defined in International Humanitarian Law?, Opinion Paper, 2008, S.  5, abrufbar unter: https://
www.icrc.org/eng/assets/files/other/opinion-paper-armed-conflict.pdf [zuletzt aufgerufen am 
26.1.2023].

17 JStGH, Prosecutor v. Tadić, Opinion and Judgment, 7.5.1997, IT-94-I-I, para.  562; Pro-
secutor v. Haradinaj et al., Judgement, 3.4.2008, IT-04-84-T, para.  49; Quéguiner, IRRC, 
2003, 271 (278 ff.); Werle/Jeßberger, Völkerstrafrecht, Rn.  1206.

18 De Beco, ICLR, 2008, 319 (325); Ipsen, in: FS-Menzel, S.  423; a. A. ILA-Report 2010, 
S.  32 f.; vgl. auch JStGH, Tadić, 2.10.1995, para.  70, wo das Gericht das Erfordernis eines be-
stimmten Maßes an Gewaltanwendung auf internationale bewaffnete Konflikte erstreckt. Zur 
Kritik hierzu: Kreß, EuGRZ, 1996, 638 (644).

https://www.icrc.org/eng/assets/files/other/opinion-paper-armed-conflict.pdf
https://www.icrc.org/eng/assets/files/other/opinion-paper-armed-conflict.pdf
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